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Betr.: Zugang  zu  Informationen  des  Bundespräsidialamtes  nach  dem  Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG)  

 
Bezug:  Ihre E-Mail vom 3. Oktober 2019: Schreiben der Mennekes Umweltstiftung 
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mit E-Mail vom 3. Oktober 2019 haben Sie auf der Grundlage des IFG Zugang zu den Schreiben 

der Mennekes Umweltstiftung ab den Monaten Oktober, November 2017 bis Januar 2018 bean-

tragt. Durch Ihren Antrag auf Informationszugang können Daten Dritter im Sinne von § 5 Abs. 1 

IFG  (hier  der  Mennekes  Umweltstiftung)  berührt  sein,  sodass  ein  Drittbeteiligungsverfahren 

nach § 8 IFG durchzuführen ist. Zuvor darf ich Sie jedoch auffordern, Ihren Antrag auf Informa-

tionszugang bis spätestens 21. November 2019 zu begründen (§ 7 Abs. 1 Satz 3 IFG).  

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass Ihre Begründung und ggf. auch Angaben zu Ihrer Person 

im Rahmen des Drittbeteiligungsverfahrens an die Mennekes Umweltstiftung übermittelt werden 

dürfen.  Rechtsgrundlage  hierfür  ist  entgegen  Ihrer  Auffassung  nicht  Ihre  Einwilligung  (die  Sie 

nicht geben), sondern Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. c) der Datenschutz-Grundverordnung 

i. V. m. § 8 IFG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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